Das geht uns alle an!
Heimsuchung Aluminiumgießerei im Luftkurort.
Am Anfang stand die Umwandlung einer  Parzelle des ‚eingeschränkten Gewerbegebietes’ in ein Industriegebiet.

Im Dezember 1998 beantragt die Industriebau- u. Vermietungsgesellschaft mbH den Bau eines

,atypischen Leichtgießereibetriebes’.

Im Januar 1999 äußerte das Umweltamt Marburg (RP-Giessen) planungsrechtliche Bedenken. Nach der Baunutzungsverordnung (BauNVO) dienen diese Gewerbegebiete der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben. Anlagen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit schädliche Umwelteinflüsse hervorrufen, oder in anderer Weise die Allgemeinheit oder Nachbarschaft gefährden oder belästigen, erfüllen nicht die Zulassungsvoraussetzungen für ein Gewerbegebiet. Da die Anlage aber als nicht typische Leichtmetallgießerei deklariert wurde, galt es von dem Betreiber den Nachweis zu erbringen, dass keine erheblichen Nachteile oder Belästigungen für die Nachbarschaft entstehen werden.          
Im Februar 1999 versuchte die Industriebau- u. Vermietungsgesellschaft diese planungsrechtlichen Bedenken auszuräumen, indem sie die Anlage als nicht typisch darlegte.

Im März 1999 äußert auch der Leiter des Bauamtes Bedenken gegen die Ansiedlung: Die planungsrechtliche Zulässigkeit ist aufgrund der Festsetzung des Bebauungsplanes und der Anbindung entlang eines Wohngebietes (300m) nicht gegeben.

Gerade wegen der Anlieger wurden die angrenzenden Baugrundstücke nur als eingeschränktes Gewerbegebiet genehmigt. Auch die Einschränkungen (?) der

Lärmimmissionen können an dieser planungsrechtlichen Unzulässigkeit nichts ändern. Jedoch bliebe es der Stadt Biedenkopf unbenommen, als Trägerin der Planungshoheit, die Festsetzung des Bebauungsplanes so zu ändern, das die Genehmigungsfähigkeit gegeben sei. Die Anlieger seien einzubeziehen.
Auch das Umweltamt Marburg äußert während einer Besprechung zur Problematik nochmals Bedenken, da eine NE-(Nicht-Eisen-) Gießerei nicht atypisch sei, gehöre sie nicht in ein Gewerbegebiet, woraufhin sich das Bauamt der Stadt Biedenkopf für eine Änderung der Parzelle des zukünftigen Betreibergrundstückes in ein  Industriegebiet ausspricht. 
Im Mai 1999
wurde der Einspruch eines Anwohners mit Hinblick auf die wirtschaftlichen Belange, abgewiesen.    

Im September 1999
fand die rechtsverbindliche Umwandlung statt, nachdem der Beschlussvor-

schlag des Magistrats angenommen wurde. Begründet wurde die Entscheidung u.a. mit dem Hinweis, dass das Umweltamt Marburg für die Prüfung des Immissionsschutzes zuständig sei, und keine Bedenken gegen die Umdeklarierung der Parzelle geltend mache. Und im übrigen entspreche die anzusiedelnde NE- Gießerei weder in ihrer Art noch hinsichtlich ihres Umfangs dem üblichen Erscheinungsbild von Gießereien. (Zu diesem Zeitpunkt sprach man von einem Technologiezentrum, mit 2-3 Gießvorgängen pro Woche, in diesem sollten 80 Arbeitsplätze entstehen…!)
Als alle bürokratischen Hindernisse genommen waren, stellte sich Herr Blöcher nun offiziell als Geschäftsführer vor.

Wie eine Vielzahl von Anwohnern, Gewerbetreibenden, deren Mitarbeiter und Kunden, Besucher und Spaziergänger des 100 jährigen Luftkurortes regelmäßig erfahren müssen, sind  mit der Umdeklarierung der Parzelle des Betreibergrundstückes (300m von einem Wohngebiet!) die Folgen eingetreten, die die Behörden zunächst offenbar vermeiden wollten: Lärm des Abluftgebläses, reizende und unzumutbar stinkende Abgase, und die damit verbundenen gesundheitlichen Belastungen.
Die Gesundheitsschäden, die bei Betroffenen als unmittelbare Reaktion auf diese Emissionen auftreten, zeigen sich unter anderem in Symptomen wie: Reizungen der Schleimhäute, der Atemwege und Augen, migräneartige Kopfschmerzen, sichtbare Hautreizungen, Übelkeit und Erbrechen. 

Die Auslöser für diese Symptome stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den Produktionsmitteln und Emissionen von NE-Gießereien. Nach Auskunft von Fachleuten gelten diese aufgrund ihrer besonderen Produktionsweise, nämlich durch den Einsatz von Furanen und ,verlorenen Kernen’ als besonders problematisch.
Hinzu kommen die verwendeten Produktionsmittel wie: 
· Furanharze  Inhaltsstoffe:  Furfurylalkohol u. Formaldehyd.

· Härter          Inhaltsstoffe: Toluolsulfonsäure, Benzolsulfonsäure u. Phosphorsäure.                                  

(Mehr zu diesen Stoffen im Anhang.)                                                                                                            
Nicht nur, dass diese eingesetzten Produktionsmittel an sich schon ein hohes Umwelt- und Gesundheitsrisiko darstellen, es fehlen darüber hinaus der Überwachungsbehörde entscheidende Erkenntnisse über die in der Abluft auftretenden Stoffe und deren Toxizität (Giftigkeit).
Als äußerst fatal erweist sich die Tallage, die keinen Abzug der Emissionen (Abgase) zulässt, und die wechselnden Windschichten. Obwohl Behörden und Betreiber aufgrund der besonderen Genehmigungsfähigkeit der Industrieanlage schon deswegen hätten alarmiert sein müssen, fanden diese im Genehmigungsverfahren keine Berücksichtigung.  
Auch ein diesbezügliches Umweltgutachten und eine Windklassenstatistik fehlen offensichtlich vollständig für diesen sensiblen Standort.

Eine dezente Erhöhung des Abluftkamins führte zu keiner wesentlichen Verbesserung der Belastung. Liegt doch dieser nun faktisch den Anwohnern immer noch in Nasen- und Augenhöhe. Das lärmende Abluftgebläse (bis zu 60dBA) dient der Betreiberfirma eher zur besseren Hallenentlüftung (d.h. bestenfalls dem Schutz der eigenen Mitarbeiter), als dass es in der Lage wäre, die Abgase in höhere Luftschichten zu transportieren (problematische Tallage!). Filteranlagen existieren nur für die Entstaubung. Sie erweisen sich je nach Produktionsaufkommen als nicht ausreichend.
Eine Filteranlage für die chemischen Abgase existiert nicht. So werden die gasförmigen Luftschadstoffe ungefiltert in die Atmosphäre des ausgewiesenen Luftkurortes entlassen und es bleibt den Bürgern überlassen, wie sie damit umgehen.
Obwohl Fachleute als Zeugen nicht hinnehmbarer Emissionen dringend zu einer realistischen und unabhängigen Langzeitmessung (mindestens 1/2 Jahr) am Kamin des Betreibers raten, lehnt das Umweltamt als aufsichtsführende Behörde diese ab. Sie verweist stattdessen auf die vorbildlichen Messergebnisse, die der Betreiber alle 3 Jahre bei einer 1- Tagesmessung, die er beauftragt und bezahlt, liefert.

Als geradezu grotesk erweist sich zudem das Bestreben des Betreibers, die Schuld von sich abzuwälzen. Die angezeigten Emissionen entstünden nicht in seiner Firma, so verweist er zum Beispiel auf  ein „Feuer der Straßenmeisterei“ und seine Bürokraft auf eine benachbarte Erodierfirma. Die zuständige Mitarbeiterin des Umweltamtes orakelt, ob ein ortsansässiger Reifenhändler der Verursacher sein könnte usw.  
Während der verantwortliche Betreiber der Gießerei hemmungslos und ignorant nur ein Ziel vor Augen hat: Gewinnmaximierung um jeden Preis(auch den der Gesundheit!), stehen die Betroffenen kopfschüttelnd vor einem Scherbenhaufen. Wegen maximal 10 Arbeitsplätzen (und nicht 80, wie der Betreiber im Genehmigungsprozess vorgab!) verloren eine Vielzahl der hier lebenden und arbeitenden Menschen ihr Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und ihr Anrecht auf Lebensqualität. Die Auszeichnung ,Luftkurort’ Biedenkopf hat sich in den giftigen Abgasen der Gießerei bereits aufgelöst und erscheint als reiner Zynismus. So möchten wir eine ortsansässige Arztfamilie, auch sie unfreiwilliges Opfer dieser immensen Abgase, zitieren: ‚In China hätten wir diese Art von Produktion vielleicht erwartet, aber niemals in Deutschland’. Und schon gar nicht in einem ausgewiesenen Luftkurort. 
Initiative gegen Gießereiabgase im Luftkurort.
Anhang:
Aus ,Bewertung der Luftqualität bei Umweltverträglichkeitsprüfungen’ v. Wilfried Kühling u. Hans Joachim Peters.
Benzol 
Auswirkungen am Menschen: Starkes Kanzerogen (Blutkrebs: Leukämie). Hohe Benzolkonzentrationen wirken narkotisch u. hautreizend, durch wiederholte Exposition gegenüber geringen Konzentrationen kann Benzol beim Menschen das blutbildende System schädigen.

Wechselwirkungen : Vorläufersubstanz für die Bildung von Ozon (photochemischer Smog)
Toluol   

Auswirkungen am Menschen: Beeinträchtigung des Zentralen Nervensystems. Die chronische Gesundheitsschädigung ist durch Beschwerden wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Übelkeit, Schwindel sowie psychische Verhaltensstörungen gekennzeichnet. (Störungen der Koordination.) Ein Risiko der Fruchtschädigung wird angenommen.
Styrol
Auswirkungen am Menschen: Schleimhautreizungen, Symptome des peripheren u. zentralen Nervensystems. Aufgenommen über Inhalation. Styrol gilt als Nervengift und wirkt in Abhängigkeit von der Konzentration reizend bis entzündlich. Wird im Fettgewebe gespeichert und konnte in der Muttermilch nachgewiesen werden. Nach wiederholter Inhalation können ausgeprägte Störungen im Bereich des zentralen u. periphären Nervensystems auftreten. 
Beim Menschen besteht der begründete Verdacht einer krebserzeugenden Wirkung.  
Formaldehyd
Auswirkungen am Menschen: Formaldehyd in Gas-, Dampf- oder Aerosolform wirkt stark reizend auf die Schleimhäute und Bindehäute, die Haut u. die oberen Luftwege. Das Einatmen führt zu Befindlichkeitsstörungen (Kopfschmerzen, Depressionen, Schlafstörungen, Mattigkeitsgefühle), Reizungen der Augen, der Nase, des Rachens. 
Formaldehyd ist eine bedeutende Ursache für allergische Kontakt-Dermatiden und wirkt zumindest in höheren Dosen krebsauslösend. 
Die Auswirkungen an Pflanzen wird als charakteristische Schädigung, wie man sie beim Einfluss verschiedener photochemischer Oxidanzien (Reaktive Sauerstoffarten und Radikale, die vor allem als Photosynthesegifte wirken) kennt, beschrieben. 
Eine Schädigungsschwelle, an 8 Baumarten ermittelt, wird mit 20 µg/m3 angegeben. 
 
_______________________________________________________     

Ihr lieben Zwei,

Das Werk ist vollbracht! Wir bitten um Korrektur des selbigen. Habt keine Hemmungen. Bericht sollte wirklich so objektiv, sachlich aber auch subtil provozieren. Ach Ihr wisst schon. Bitte macht was draus…..

Nächste Woche wird H.A. Termin vereinbaren. Sinnvoll den original Text, unter unserem Namen? Ich würde es mir wünschen, dann kann niemand mehr ,mauscheln!,

Nach Korrektur den Bericht bitte in unseren e-mail Verteiler stellen. So ist jeder informiert u. sollte ,dahinter stehen,. Er wird ja im Namen unserer Initiative gedruckt.

Gerne würden wir ihn ins Internet stellen. Unter Gießereien.

Bitte so zeitnah wie möglich Bericht behandeln. Earl Kolbe steht in den Startlöchern. Er sollte auch den Vortritt vor dm H.A haben. Die ,kleinen, Zeitungen sind oft die mutigeren….

Frohes Schaffen. Liebe Grüße von Heike u. Bernhard.  

Auf Bernhards Wunsch schaut Euch bitte Textzeile „Gewinnmaximierung um jeden Preis…“ genauer an. Er ist der Meinung es müsse heißen „auf Kosten der Gesundheit….“ . Aber es folgt doch noch ein Hinweis darauf!!!  Mir fällt irgendwie nichts anderes dazu ein….. Heike

